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Gangolf Kältetechnik informiert  
 
Pflichten für Betreiber von Kälteanlagen  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zuge der weltweiten Anstrengungen zur Verbesserung des Klimaschutzes hat das Europäische 
Parlament  eine Verordnung zur Reduzierung der Emissionen von fluorierten Treibhausgasen 
erlassen.  
 
Diese F-Gase-Verordnung  (EG Nr. 842/2006) verpflichtet Betreiber von Kälteanlagen über 3 kg 
Füllmengen zu regelmäßigen Kontrollen der Dichtheit  durch zertifiziertes Fachpersonal und zu 
deren Dokumentation. 
 
Als zuverlässiges Dienstleistungsunternehmen in der Kälte- und Klimabranche fühlen wir uns 
verpflichtet, unsere Kunden und Partner über diese neue Situation zu informieren.  
Unsere Serviceabteilung kann Sie bei der Erfüllung dieser Auflage unterstützen. 
 
Nach Erhalt Ihrer technischen Daten können wir Ihnen die entsprechenden Überprüfungen 
einschließlich Dokumentation  anbieten und durchführen. 
 
Diese Überprüfungspflicht der Anlagen ist unabhängig von bestehenden Gewährleistungs-
vereinbarungen und kann je nach Kältemittel-Füllmenge 1 oder 2 Überprüfungen  jährlich umfassen. 
 
Zusammengefasst: 
Prüfung auf Dichtheit  durch zertifiziertes Personal bei einer Füllmengen von  
 3   kg – 30   kg  in Abständen von 12 Monaten 
 30 kg – 300 kg in Abständen von   6 Monaten 
 über 300 kg    in Abständen von 3 Monaten 
 
Sollte im Zuge einer Dichtheitsprüfung eine Leckage im Kältesystem festgestellt werden, ist diese 
umgehend zu beheben und innerhalb von 4 Wochen nochmals nachzukontrollieren .  
   
 
 
Die Aufzeichnungs- und 5-jährige Aufbewahrungspflicht über Art und Menge eingesetzter und 
entsorgter Kältemittel, sowie aller durchgeführter Maßnahmen zur Reparatur und Wartung erfolgt über 
ein separates Logbuch, welches bei der Anlage hinterlegt sein muss.  
 
Dieses Logbuch wird einmalig für die jeweilige Anlage angelegt, und von unseren zertifizierten 
Kundendiensttechnikern ausgefüllt und Ihnen vorgelegt.  
 
Selbstverständlich übernehmen unsere versierten Mit arbeiter gerne die Kontrolle Ihrer 
Kälteanlagen, ob jährlich, halb- oder vierteljährli ch. Unsere jahrelange Erfahrung garantiert 
unseren Kunden ein perfektes Ergebnis. 
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Für Rückfragen oder eine persönliche Beratung , steht Ihnen unser Herr Michael Heckler jederzeit in 
unserem Büro in Wittlich zur Verfügung. 
 
Telefon: 0 65 71 / 91 31 49 
Telefax:  0 65 71 / 91 31 58 49 
Mobil:  01 72 / 6 52 40 42 
e-mail:  michael.heckler@gangolf.de 
 
Wir unterstützen Sie gerne bei komplexen und umfangreichen Planungen von Kälte- und 
Klimaanlagen und würden uns über Ihr Interesse an unseren Produkten sehr freuen. 


